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EINLEI'T'UNG DES HERAUSGEBERS

Mit den) Rand 8,4 der B. Bulzano-Gesarntarrsgabe liegt uns endlich der Schluls-

band der kritischen Ausgabe des »Lehrbuchs der Religionswissenschaft« von

Bernard Bolzano vor. Es sei nur erinnert, daf.; dieses monumentale Werk die

Aufzeichnung der Vorlesungen enthiilt, die Bolzano in den Jahren805-1819

an der Prager Universität gehalten hat. Unsere Ausgabe stützt sich einerseits auf

die erste Ausgabe des Lehrbuchs (A), die Bolzanos Schüler — angeblich ohne sein

Wissen, allerdings mit seiner nachträglichen Gutheilsrusg — 1834 in Sulzbach

(also außerhalb Österreichs, wo es aus kirchenpolitischen Griinden nicht in

Betracht karr) herausgegeben haben; anderseits stützt sich unsere Ausgabe auf

die Abschrift der Vorlesungen über die Religionswissenschaft aus dem Jahre

1818 (B) von unbekannter Hand (Bolzano-Nachlafs, Literaturarchiv des Panuit-

nik nároslniho pisemnictvf in Prag, Sign. D II a 10), die Bolzanoautorisiert hat.

Das Verhiiltnis dieser beiden Vorlagen (eine Priorität der einen gegenüber der

anderen, bzw. ihre wechselseitige Abhängigkeit) konnte nicht eindeutig festge-

stellt werden. Wir halten sie iin Grunde für gleichwertig; unsere Ausgabe gibt

zunächst die Fassung des Druckes A wieder; alle abweichenden Stellen der

Abschrift 11 hiilt sie im Apparat fest. Im Grundtext werden diese Stellen durch

geschwungene Klammern «{.. gekennzeichnet. Die seltenen Bolzano zuge-

schriebenen Korrekturen im Manuskript B werden durch Winkelklammern

»(...)« kenntlich gensacht. In diese Kategorie sind auch die Berichtigungen

und Einschiibe einzubeziehen, die im Auftrage Bolzanos oder mit seinem Ein-

verständnis von dessen Schüler Michael Josef Fest in sein Handexemplar des

Buches (Bibliothek des NationaIiuuseums in Prag, Sign. 3 A 66/3 b) eingetragen

wurden. Soweit es sich um bloße Ergänzungen handelt, geschieht es konrmentar-

los; bei Berichtigungen und Veränderungen «« ird die abweichende Fassung von B

im Apparat wiedergegeben. Es ist reicht ohne Interesse, daß es mit Item nahenden

Ende des ganzen Werkes im Charakter der 'Textvarianten zu einer bedeutenden

Veränderung kornrot. Während sich bisher beide Quellen bei gleicher Struktur



des Textes (Aulbau der Paragraphen, Absätze, Sätze) nur durch eine Menge von

stilistischen Details (Synonyma, Wortfolge, Streichungen, Ergänzungen) unter-

schieden haben, werden ah § 244 ganze Absätze und Paragraphen völlig anders

gelabt, ja auch ganz ausgelassen oder d ► u-ch andere ersetzt. So gibt es z. B. für die

Schlufiparagraphen von A — A. 302. Beurtheilung anderer Religionen« und

»§.303. Beschlu/i« — in B keine Parallelen; die Fassung B endet dagegen mit

dem »K 305. Schliff i/i«lgerung /rir die Wahrheit der christlichen Religion« und

A. 306. Praktische Folgerung hieraus für unser Leben«. Die erwähnten Unter-

schiede bestätigen unsere Annuliine, ilaf.; die Fassungen A und B ihrem

Ursprunge nach ziemlich weit auseinander liegen. Die uiufangreicheren Varian-

ten von B konnten allerdings nicht mehr unter den Strich gesetzt, sondern

ruuliten in einem eigenen Anhang am Ende des Buches untergebracht werden.

Das »Lehrbuch der Religionswissenschaft« bietet nach einem vorgegebenen

Plan eine systematische Darstellung der offiziellen Doktrin der katholischen

Kirche für den Gebrauch im Hochschulunterricht. Der letzte Band ist der

«infangreichen Problematik der »Christlichen Moral« gewidmet. Bei der Eriir-

teriing der einzelnen Lehren verl.ihrt Bolzano nach seinem Üblichen Schema

und behandelt jeweils der Reihe nach: die eigentliche Lehre, die historischen

Beweise für sie, ihre- Vernünftigkeit und ihren sittlichen Nutzen. Angesichts der

vorgegebenen inhaltlichen sowie formalen Richtschnur läl«i Rolzanos Vortrag

keine überraschenden Entdeckungen oder Feststellungen erwarten. Eher über-

rascht uns das Mali der Konformitiii bei einem Di'nker von Holzanos lauf, ja

Charisma, sein krampfhaftes Bestreben, sich an der offiziellen Lehre nicht zu

vergreifen und zu versuchen, auch (las rational tinbegriindbare rational zu

begründen. Man muß allerdings die schwierigen politischen Verhilltnisse zur

Entstehungszeit des Lehrbuchs berücksichtigen. Die Lehrstühle für Religions-

wissenschaft an den österreichischen Universitäten wurden als institutic ► n:-Ih^

Stützen der damaligen antiaufkfiirerischen und gegenrevolutionären Politik

errichtet. Die Religionswissenschaft selbst sollte zur ideologischen Festigung

dieser Politik beitragen. Bolzanos offizielle Stellung als Universitätsprofessor

und seine private Überzeugung als Religionsphilosc ► l ► li standen so in manchen

Punkten iin schroffen Widerspruch zueinander. Das betraf nicht n«ir die sach-

liche Seite seiner Lehrtätigkeit, sondern auch sein methodisches Verfahren,

seine Denk- und Vortragsweise; er mirf:«te als verspiiteter Ilatic ► nalist unauswen li

lieb immer wieder in Konf1ilct mit der restaurativen 'Theologie und im Zusain-

ui^^^ ► Irin damit auch mit der staatli: lien Schull ► olitik der Vormärzzeit geraten.

Es wurden auch mehrmals behördliche Verfahren gegen iliu eingeleitet, bis er

zuletzt 1819 vom Lehrstuhl abgesetzt wurde.



Den wiederholten Hinweisen zufolge war Bolzanos öffentlicher Vortrag im

Grunde unpersönlich und dogmatisch. Nur hie und da stöfst man darin auf rlrehr

oder weniger klare Spuren des Zweifels an oder des kritischen Abstandes zu der

offiziellen Lehre. Meistens ist es allerdings bei vorsichtigen Andeutungen ge-

blieben.

Ich möchte hier nur auf einige Beispiele  min achen: Schon dic1

Grundlage von Bolzanos religionsphilosophischer Konzeption, sein höchstes

Sittengesetz, birgt ein prinzipielles OilcWlnrr. Dieses Gesetz sei göttlichen

Ursprungs und Charakters. Es könne aber durch keine höheren Gründe (nicht

einmal durch Gott!) begründet werden, weil es selbst den höchsten Grund bilde.

Gott könne gar nicht im Widerspruch zum Sittengesetz handeln. Latente Inrllli-

kation: das höchste Sittengesetz kann als Gott selbst Übergeordnet gedacht

werden!

Bolzanos Zweifel und Vorbehalte betreffen auch eine Reihe von positiven

Artikels der kirchlichen Lehre. Bei der ersten Erwülrrlung der Lehren von

Engeln und Wundern oder anderen Geheins n i slehren erk G rt sie Bolzano expres-

sis verbis für wahr. Sollte sich auch einmal zeigen, daß die traditionelle Lehre

dem Fortschritt der Erkenntnis und der sittlichen Bildung in gewisser Hinsicht

nicht mehr stawI lialte, mache es nichts; der alte Glaube sei für seine Zeit sittlich

förderlich und in diesem Sinne auch wahr gewesen.

Über den Zölibat gibt es nach Bolzano auch in der jetzigen katholischen

Kirche verschiedene Ansichten; er selbst spricht sich für die Ehelosigkeit der

Priester aus, jedoch nur aus praktischen sittlichen Gründen.

Die — kirchlichen wie weltlichen — Obrigkeiten seien von Gott, und so auch

ihre Verordnungen und Gesetze; trotzdem erwägt Bolzano die Möglichkeit, daß

ein Gesetz durch Nichtbefolgung aufgehoben werden könnte. Dabei läßt er

sngekliirt, ob er dabei nur passives Ignorieren oder aktiven Boykott, ja Bekämp-

furlg irn Sinne hatte. Für die damalige Zeit ist bezeichnend, dah Bolzano bei der

Erklärung mancher Gesetze und Vorschriften, die er in der Kirche für aus-

nahmslos geltend hält, nichtsdestoweniger den Zusatz beifügt: sie sollen durch-

gefiilirt werden, »soweit es die weltliche Obrigkeit gestattet«. Als Beispiel kann

plan seine Erläuterung des Rechts der katholischen Kirche, ihre Bischöfe zu

wählen, anfiillren. Sollte sich dieses Recht die weltliche Obrigkeit selbst vorbe-

halten, habe der Papst »wenigstens das Recht, slice Gewühlten zu bestätigen«

(ä 295). Zu diesen Auberungen hat sich Bolzano zweifellos rirrr unter dem Druck

seiner Vorgesetzten bequemen lassen. Nicht so jedoch, wenn er ilie deutschen

Protestanten wiederholt angegriffen hat, denn er war von der ausschliefflichen

Wahrheit und Göttlichkeit des Kat}lolizisrnus aufrichtig überzeugt. Es war nur



folgerichtig, wenn er glaubte, daä nicht nur die akatholischen christlichen,

sondern auch alle übrigen Religionsgesellschaften »aufgelöst werden sollen

und ihre Glieder sich in die katholische Kirche aufnehmen lassen; ►► nd über

kurz oder lang wird dies auch wirklich geschehen« (§ 295).

In bezug auf Bolzanos bül ► n ► isehen Landespatriotism ►► s ist zweifellos sein

Exkurs in die böhmische Kirchengeschichte erwähnenswert. Bei seiner Erörte-

rung des hL Abendmehles berührt er die Tatsache, dafà das Basler Konzil 1433

der böhn ► ischen Kirche die Verabreichung des hl. Abendmahles unter beiden

Gestalten bewilligt hat; »[...] durch die Bemühungen der .Jesuiten 1...1 wurden

aber die Böhmen alliiiählich dahin gebracht, dafi sie von cliese.m Gebrauche

freiwillig [!] abstanden« (1287). Vom I)rcibigjiihrigen Krieg und c1er nachfol-

genden gewaltsamen Rekatholisierung der böhmischen Länder hat Bolzano, wie

es scheint, nichts gehört.

Nach dem Gesagten wundert es nicht, da!« das »Lehrbuch der Religionswis-

senschaft.« als Ganzes ein nicht ganz ausgewogenes Werk darstellt. Es ermöglicht

dem Leser jedenfalls, sich eingehend mit der katholischen Lehre, wie sie an der

Prager Universität am Anfang des 19. Jahrhunderts vorgetragen wurde, bekannt

zu machen. Dariil ►c-r hinaus stellt das »1,ehrl ► uch der Religionswissenschaft«

einen traurigen Beleg für den nivellierenden Druck der kirchen- wie staats-

politischen Verhältnisse der Restaurationszeit auf das intellektuelle Leben in

Biil ► men dar.

JAROMf R 1,OIJ2IL
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